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14.1 - 1 

§ 1 
 
Für die öffentlichen Pflichtschulen 
 

Kath. Grundschule Merzenich 
Kath. Grundschule Golzheim 

 
werden Schulbezirke gebildet. 
 

§ 2 
 
Die räumliche Abgrenzung wird ab Schuljahr 1996/1997 wie folgt festgelegt: 
 
1. Grundschüler aus dem Ortsteil Merzenich besuchen die Kath. Grundschule Merzenich. 
2. Grundschüler aus den Ortsteilen Golzheim, Girbelsrath und Morschenich besuchen die 
 Kath. Grundschule Golzheim. 
 

§ 3 
 
Für Grundschüler aus dem Ortsteil Morschenich, die im laufenden Schuljahr die Grundschule Merzenich 
besuchen wird folgende Übergangsregelung getroffen: Die Grundschüler beenden ihre Grundschulzeit in der 
Grundschule Merzenich. 
 

§ 4 
 
1. Die Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
2. Gleichzeitig treten außer Kraft: 
a) Rechtsverordnung über die Bildung des Schulbezirks der Grundschule im Ortsteil Merzenich 
 vom 27.06.1972. 
b) Rechtsverordnung über die Bildung des Schulbezirks der Grundschule im Ortsteil Golzheim 
 vom 27.06.1972 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Satzung vom:  29.03.1996  Rat 28.03.1996  AB 04.96 IN 05.04.1996 
Satzungsänderungen: - 
Genehmigung Kreis: nicht erforderlich 

Zuständige Abteilung: I 


